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Nr. 42  19.10.2024 
 
 
Nr. 1 
Kreisstraße wegen Bauarbeiten gesperrt 
 
Die Kreisstraße DON 28 zwischen Nordheim und Auchsesheim wird in der Zeit von Montag, 14. Oktober 2024 
bis voraussichtlich 07. November 2024 für den gesamten Verkehr gesperrt.  
   
Die Zufahrt nach Auchsesheim ist über die Kreisstraße durch Asbach-Bäumenheim möglich. Eine Umleitung 
für beide Sperrungen ist vor Ort ausgeschildert. 
  
Der Grund für die Sperrung sind Straßenbauarbeiten.  
 
 
Nr. 2 
Anmeldung Lebendiger Adventskalender 2024 
Die Gemeinde Asbach-Bäumenheim plant auch in diesem Jahr wieder einen „Lebendigen Adventskalender“. 
Mitmachen kann jeder - egal wie. Egal ob Vereine, Organisationen, Familien, Kirchengemeinschaften, öffentli-
che Einrichtungen, Gewerbetreibende – jeder Vorschlag ist willkommen. 
Die Gemeindeverwaltung organisiert die Anmeldungen und kümmert sich um die Programmerstellung. 
 
Senden Sie Ihren Vorschlag mit Ihrem Wunschdatum bis zum 03.11.2024 per Mail an vzbm@asbach-
baeumenheim.de, damit sich der dritte „Lebendige Adventskalender“ verwirklichen lässt. 
 
 
Nr. 3 
Sitzung des Kultur-, Veranstaltungs- und Vereinsausschusses 
Am Dienstag, den 22.10.2024 tagt der Kultur-, Veranstaltungs- und Vereinsausschuss um 18:00 Uhr in öf-
fentlicher Sitzung im Rathaus/Sitzungssaal. 
 
Tagesordnung 

1. Genehmigung des Protokolls vom 01.02.2024 (öffentlicher Teil) 

2. Bürger- und Kinderfest 2024 

2.1 Nachlese Bürger- und Kinderfest 2024 

2.2 Ergebnis neues Abrechnungsmodell 

3. Terminbekanntgaben 

 
Im Anschluss wird die Sitzung nichtöffentlich fortgeführt. 
 
 
Nr. 4 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichem Verkehrsraum der 
Gemeinde Asbach-Bäumenheim 



(Sondernutzungsgebührensatzung – SNGS) 
vom 16.10.2024 

Aufgrund des Art. 18 Abs. 2a des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayRS 91-1-I) in der je-
weils geltenden Fassung sowie des § 8 Abs. 3 Sätze 5 und 6 des Bundesfernstraßengesetzes erlässt 
die Gemeinde Asbach-Bäumenheim folgende 
 

Satzung 
 

§ 1 Gebührengegenstand 
Für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der Gemeinde werden Gebühren nach 
dieser Satzung erhoben. Eine gebührenpflichtige Sondernutzung liegt bei einer (Werbe-)Anlage nicht vor, 
wenn sie nicht mehr als 15 cm in den Verkehrsraum hineinragt. Auch für nicht erlaubte Sondernutzungen wer-
den Sondernutzungsgebühren erhoben. 
 

§ 2 Gebührenhöhe 
(1) Die Höhe der Gebühr bemisst sich nach dem als Anlage beigefügten Gebührenverzeichnis. 
(2) Bei Sondernutzungen, für die das Gebührenverzeichnis Rahmensätze vorsieht oder die nicht im Gebüh-
renverzeichnis aufgeführt sind, bemessen sich die Gebühren im Einzelfall nach Art und Ausmaß der Einwir-
kung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie nach dem wirtschaftlichen Interesse des Gebühren-
schuldners. 
(3) Bruchteile der im Gebührenverzeichnis angegebenen Maß- und Zeiteinheiten werden auf eine volle Einheit 
aufgerundet. 
(4) Bei wiederkehrenden jährlichen Gebühren werden für angefangene Kalenderjahre anteilige Gebühren er-
hoben; dabei wird jeder angefangene Monat mit 1/12 des Jahresbetrages berechnet. 
(5) Die Mindestgebühr beträgt 5,– Euro. 
 

§ 3 Kapitalisierung 
(1) Bei auf Dauer angelegten Sondernutzungen, die gebäudebezogen sind oder von Einrichtungen der öffent-
lichen Hand betrieben werden, kann die laufend wiederkehrende Sondernutzungsgebühr auf Antrag des Ge-
bührenschuldners durch Zahlung eines einmaligen Betrages abgelöst werden (Kapitalisierung). 
(2) Die Ablösung beträgt das 20fache der Jahresgebühr. 
 

§ 4 Gebührenfreiheit 
(1) Sondernutzungsgebühren entfallen, wenn aufgrund gesetzlicher Vorschriften unentgeltliche Sondernut-
zung erlaubt ist. 
(2) Sondernutzungen, die nach ausdrücklicher vertraglicher Festlegung unentgeltlich ausgeübt werden können 
oder für die eine einmalige Ablösung gezahlt wurde (Kapitalisierung), bleiben gebührenfrei, solange sie unver-
ändert ausgeübt werden. Den Nachweis hierfür hat der Berechtigte zu erbringen. 
(3) Ebenfalls gebührenfrei bleiben Sondernutzungen, die bei bereits bestehenden Bauten durch Straßenbau-
maßnahmen erforderlich werden (z.B. Lichtschächte). 
(4) Liegt die Ausübung der Sondernutzung im öffentlichen Interesse, so kann Gebührenfreiheit oder Gebüh-
renermäßigung gewährt werden. 
(5) Gebührenfreiheit kann auch ganz oder teilweise gewährt werden 

a)  für Sondernutzungen von Einrichtungen der öffentlichen Hand, 

b)  für Sondernutzungen, die ausschließlich zu sozialen oder karitativen Zwecken ausgeübt werden, 

c)  für Sondernutzungen aus Anlass von kirchlichen Umzügen und Veranstaltungen, 

d)  für nicht gewerbliche Volksbelustigungen, Musik- und Gesangsdarbietungen und Ähnliches, 

e)  für Wahlwerbung innerhalb 6 Wochen vor Wahlen oder Volksentscheiden. 

§ 5 Gebührenschuldner 
(1) Gebührenschuldner ist 

a)  wem die Sondernutzungserlaubnis erteilt ist, 

b)  dessen Rechtsnachfolger, 

c)  wer die Sondernutzung ausübt. 

(2) Geht die Sondernutzung von einem Grundstück aus, so ist Gebührenschuldner auch der Eigentümer oder 
der dinglich Nutzungsberechtigte des Grundstückes. 
(3) Bei Baumaßnahmen sind sowohl die ausführende Baufirma als auch der Bauherr Gebührenschuldner. 
(4) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 



§ 6 Entstehen der Gebührenschuld und Fälligkeit 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Erteilung der Erlaubnis, und wenn eine solche (noch) nicht erteilt 
wurde, mit der erstmaligen Ausübung der Sondernutzung und ist zu diesem Zeitpunkt auch zur Zahlung fällig. 
(2) Steht die Dauer der Sondernutzung bei der Erteilung der Erlaubnis noch nicht fest und erfolgt die Gebüh-
renfestsetzung daher nachträglich, so sind die Gebühren 14 Tage nach Zahlungsaufforderung fällig. 
(3) Bei monatlichen oder in längeren Zeiträumen wiederkehrenden Gebühren tritt die Fälligkeit jeweils am 3. 
Werktag der betreffenden Zeiteinheit ein, frühestens 14 Tage nach der erstmaligen Zahlungsaufforderung. 
 

§ 7 Gebührenerstattung 
(1) Wird von einer Erlaubnis kein Gebrauch gemacht, so können bereits bezahlte Sondernutzungsgebühren 
ganz oder teilweise erstattet werden. 
(2) Endet die Sondernutzung vor Ablauf des Zeitraumes, für den Sondernutzungsgebühren entrichtet wurden, 
so kann die Gebühr anteilig erstattet werden. 
(3) Die Erstattung ist nur auf schriftlichen Antrag, der im Falle des Abs. 1 innerhalb eines Monats nach dem 
beabsichtigten Beginn der Sondernutzung, sonst innerhalb eines Monats nach Beendigung der Sondernut-
zung zu stellen ist, möglich. 
(4) Beträge unter 5,– Euro werden nicht erstattet. 
 

§ 8 Inkrafttreten 
Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Asbach-Bäumenheim, den 16.10.2024 
 
Martin Paninka 
Bürgermeister 

 
 

 
 

Anlage zur Sondernutzungsgebührensatzung Sondernutzungsgebühren-Verzeichnis 
 

Nr. Art der Sondernutzung Maßeinheit Zeiteinheit Betrag in 
Euro 

1 Aufstellen von Baugerüsten, Bau-
hütten und -planken sowie Lage-
rung von Baustoffen, -materialien 
und Gegenständen aller Art sowie 
Aufgrabungen und Rohrdurchpres-
sungen 

Bis 10 m2 

Bis 20 m2 

Bis 50 m2 

Über 50 m2 

Woche 
Woche 
Woche 
Woche 

   8,00 EUR 
 10,00 EUR 
 16,00 EUR 
je m² 0,40 
EUR 

2 Ausstellen von Waren lfd. Meter Jahr  30,00 EUR 
3 Aufstellen von Tischen und Stühlen Je m² Saison    8,00 EUR 
4 Informationsständer oder –tische Stück Tag   10,00 EUR 
5 Aufstellen von Pflanzkübeln oder –

trägen (nicht zum Verkauf von Wa-
ren) 

  gebühren-
frei 

6 Nasenschilder  Jahr 100,00 EUR 
 
 
Nr. 5 

Satzung über die Sondernutzungen an öffentlichem Verkehrsraum der Gemeinde Asbach-Bäumenheim 

(Sondernutzungssatzung – SNS) 
vom 16.10.2024 

Aufgrund des Art. 22a des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayRS 91-1-I) in der jeweils gel-
tenden Fassung erlässt die Gemeinde Asbach-Bäumenheim folgende 

 
Satzung 

 
§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Satzung gilt für alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der sonstigen öffentlichen 
Straßen im Sinne von Art. 53 BayStrWG in der Baulast der Gemeinde (= Straßen). 
(2) Diese Satzung gilt nicht, soweit Sonderregelungen bestehen (z.B. für Marktveranstaltungen i.S. der Ge-
werbeordnung). 
 



§ 2 Sondernutzung 
(1) Eine Sondernutzung liegt vor, wenn die Straßen über den Gemeingebrauch hinaus benutzt werden. 
(2) Gemeingebrauch ist die jedermann im Rahmen der Widmung gestattete verkehrsübliche unentgeltliche 
Nutzung der Straßen. 
(3) Sondernutzungen im Sinne dieser Satzung sind insbesondere 

1.  Aufgrabungen, 

2.  Verlegung privater Leitungen, 

3.  Aufstellen von Gerüsten, Masten, Bauzäunen, Bauhütten, Bauwagen, Fahnenstangen, Stände, Container, 
Baukräne, 

4.  Lagern von Materialien aller Art, 

5.  Aufstellen von Tischen, Stühlen, Fahrradständern, Behältnissen, Verkaufsbuden, Verkaufsständen, Ver-
kaufstischen, Verkaufswagen, Werbeausstellungen und Werbewagen, 

6.  Zufahrten außerhalb der geschlossenen Ortschaften, 

7.  Freitreppen, 

8.  Licht-, Luft- und Einwurfschächte und ähnliche Öffnungen, 

9.  Werbeanlagen aller Art (z.B. Schilder, Warenautomaten, Schaukästen, Plakatsäulen und -tafeln). 

 

§ 3 Erlaubnispflicht 
(1) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bedarf die Sondernutzung der Erlaubnis durch die 
Gemeinde. 
(2) Das Erlaubnisverfahren kann über eine einheitliche Stelle und auf Verlangen auch auf elektronischem Weg 
abgewickelt werden (Art. 71a – 71e des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes – BayVwVfG). Über den 
Antrag entscheidet die Gemeinde innerhalb einer Frist von 3 Monaten. Art. 42a Abs. 2 Sätze 2 bis 4 
BayVwVfG gelten entsprechend. Hat die Gemeinde nicht innerhalb dieser Entscheidungsfrist entschieden, gilt 
die Genehmigung als erteilt. 
(3) Der Erlaubnis bedarf auch die Erweiterung oder die Änderung der Sondernutzung oder deren Überlassung 
an Dritte. 
(4) Keiner neuen Erlaubnis bedarf der Übergang der Sondernutzungsrechte durch Gesamtrechtsnachfolge 
sowie im Rahmen eines Geschäfts- oder Grundstücksüberganges. 
(5) Die Sondernutzung darf erst dann ausgeübt werden, wenn sie bereits zugelassen ist. 
 

§ 4 Erlaubnisfreie Sondernutzungen 
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen: 

a)  Anlagen, die über Erdbodengleiche nicht mehr als 15 cm in den Verkehrsraum hineinragen; 

b)  Anlagen (auch Werbeanlagen, Markisen und Vordächer) im Luftraum über Gehwegen (mindestens 2,5 m 
über dem Erdboden); 

c)  Treppenanlagen, die mit nicht mehr als einer Trittstufe in den Verkehrsraum hineinragen; 

d)  Sondernutzungen, wenn die Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung bereits durch die Straßenver-
kehrsbehörde erteilt wurde; die Erhebung von Sondernutzungsgebühren bleibt davon unberührt 

e)  Sondernutzungen, die aufgrund des Versammlungsgesetzes genehmigt werden. 

(2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt oder ganz untersagt werden, wenn Verkehrsbelan-
ge dies vorübergehend oder auf Dauer erfordern. 
(3) Für erlaubnisfreie Sondernutzungen gelten die §§ 12 und 13 entsprechend. 
 

§ 5 Verpflichteter 
(1) Verpflichteter im Sinne dieser Satzung ist, wer eine Sondernutzung ausüben will oder bereits unerlaubter-
weise ausübt. 
(2) Geht die Sondernutzung von einem Grundstück aus, so treffen die Verpflichtungen nach dieser Satzung 
neben dem die Sondernutzung Ausübenden auch den Eigentümer oder den dinglich Nutzungsberechtigten 
des Grundstückes. 
(3) Bei Baumaßnahmen aller Art sind der Gemeinde gegenüber die ausführende Baufirma und der Bauherr in 
gleicher Weise verpflichtet. 
 

§ 6 Zulassung 



(1) Die Sondernutzungen werden durch eine Erlaubnis nach öffentlichem Recht (Sondernutzungserlaubnis) 
oder durch Gestattungsvertrag nach bürgerlichem Recht zugelassen. 
(2) Durch eine aufgrund dieser Satzung gewährte Zulassung wird die Erlaubnis- oder Genehmigungspflicht 
nach sonstigen Vorschriften nicht berührt. 
 

§ 7 Gestattungsvertrag 
(1) Sondernutzungen, die den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigen können, werden durch Gestattungsver-
trag zugelassen. Es fallen darunter insbesondere die Sondernutzungen unter Erdbodengleiche und Überbau-
ungen. 
(2) Durch Gestattungsvertrag werden ferner geregelt: 

a)  Sondernutzungen für Zwecke der öffentlichen Versorgung; 

b)  Sondernutzungen, die in Konzessionsverträgen miterlaubt werden; 

c)  Sondernutzungen aus Anlass der Kirchweihen, für den Faschingsumzug sowie für Gemeindefeste. 

 

§ 8 Erlaubnisantrag 
(1) Die Erlaubnis wird schriftlich auf Antrag erteilt. 
(2) Im Antrag, der rechtzeitig (in der Regel zwei Wochen) vorher bei der Gemeinde gestellt werden muss, sind 
Art, Zweck und Ort, gegebenenfalls auch Abmessungen und die voraussichtliche Dauer der Sondernutzung 
anzugeben. 
(3) Im Einzelfall kann eine Erläuterung durch Zeichnung oder in sonst geeigneter Weise verlangt werden. Bei 
Bauarbeiten sind dem Antrag zwei Lagepläne beizufügen. 
 

§ 9 Erlaubnis; Versagungsgründe 
(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf gewährt und kann unter Bedingungen und Auflagen und unter 
dem Vorbehalt nachträglicher Auflagen erfolgen. 
(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, 

a)  wenn durch die Sondernutzung eine nicht vertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs zu erwarten ist, die auch durch Bedingungen oder Auflagen nicht ausgeschlossen werden kann, 

b)  wenn die Sondernutzung gegen andere Rechtsvorschriften verstößt, 

c)  wenn durch eine nicht nur kurzfristige Häufung von Sondernutzungsanlagen der Gemeingebrauch beson-
ders beeinträchtigt wird, 

d)  in der Regel für die Verteilung von Druckerzeugnissen, die der Wirtschaftswerbung dienen, 

(3) Die Erlaubnis soll versagt werden, wenn durch die Gestaltung der Sondernutzung oder durch die Häufung 
von Sondernutzungen das Ortsbild leidet. 
(4) Die Erlaubnis kann im Interesse des Gemeingebrauchs, insbesondere der Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs oder zum Schutz der Straßen oder anderer rechtlich geschützter Interessen versagt werden. 
 

§ 10 Freihaltung von Versorgungsleitungen 
(1) Anlagen oder Gegenstände dürfen auf Straßen nur so angebracht oder aufgestellt werden, dass der Zu-
gang zu allen in die Straße eingebauten öffentlichen Leitungen und Einrichtungen frei bleibt. Bei Arbeiten auf 
Straßen dürfen öffentliche Leitungen und Einrichtungen nicht gestört oder gefährdet werden. 
(2) Werden Anlagen oder Gegenstände für längere Dauer angebracht oder aufgestellt, so dürfen öffentliche 
Leitungen und Einrichtungen nicht überdeckt werden. Ein etwa für das spätere Verlegen solcher Leitungen 
und Einrichtungen erforderlicher Platz ist freizuhalten. 
 

§ 11 Beendigung der Sondernutzung 
(1) Die Beendigung einer auf unbestimmte Zeit erlaubten Sondernutzung ist der Gemeinde anzuzeigen. 
(2) Das Gleiche gilt, wenn die für einen bestimmten Zeitraum genehmigte Sondernutzung früher endet. 
(3) Wird die Anzeige unterlassen, so gilt die Sondernutzung erst dann als beendet, wenn die Gemeinde 
Kenntnis von der tatsächlichen Beendigung erlangt oder der Sondernutzer den Beendigungszeitpunkt nach-
weisen kann. 

§ 12 Beseitigung von Anlagen und Gegenständen 
(1) Endet die Erlaubnis oder wird sie widerrufen, so hat der Erlaubnisnehmer die Sondernutzungsanlage oder 
sonstige zur Sondernutzung verwendete Gegenstände unverzüglich zu beseitigen. 
(2) Der frühere Zustand der Straße ist wiederherzustellen. Die Gemeinde kann gegenüber dem Erlaubnis-
nehmer bestimmen, in welcher Weise dies zu geschehen hat. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Erlaubnis für eine bereits ausgeübte Sondernutzung 
nicht erteilt oder versagt wird. 



§ 13 Haftung 
(1) Der Erlaubnisnehmer haftet für die Verkehrssicherheit der angebrachten Sondernutzungsanlagen. Die 
Gemeinde kann den Abschluss einer ausreichenden Haftpflichtversicherung verlangen. 
(2) Wird durch die Sondernutzung der Straßenkörper beschädigt, so hat der Verpflichtete die Fläche verkehrs-
sicher zu schließen und der Gemeinde schriftlich anzuzeigen, wann die vorläufige Instandsetzung abge-
schlossen ist und die Straße dem öffentlichen Verkehr wieder zur Verfügung steht. Er haftet bis zur endgülti-
gen Wiederherstellung durch die Gemeinde. 
(3) Die Gemeinde haftet dem Erlaubnisnehmer nicht für Schäden an Sondernutzungsanlagen, es sei denn, 
dass den zuständigen Stellen oder Bediensteten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zulasten gelegt werden. 
(4) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner für Schäden, die der Gemeinde aus der Sondernutzung 
entstehen. Die Haftung gegenüber Dritten richtet sich nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. 
 

§ 14 Gebühren und Kostenersatz 
(1) Für den Erlaubnis-, Versagungs- oder Widerrufsbescheid sind Verwaltungsgebühren nach dem Bayeri-
schen Kostengesetz (KG) zu entrichten. 
(2) Für die Sondernutzungsausübung selbst sind Gebühren nach der Sondernutzungsgebührensatzung zu 
entrichten. 
(3) Neben den Gebühren sind alle Kosten zu ersetzen, die der Gemeinde als Träger der Straßenbaulast zu-
sätzlich entstehen. Die Gemeinde kann angemessene Vorschüsse oder Sicherheiten verlangen. 
 

§ 15 Übergangsregelung 
(1) Diese Satzung gilt auch für bereits bestehende Sondernutzungen. 
(2) Für Sondernutzungen, die vertraglich vereinbart sind, gelten die Vorschriften dieser Satzung von dem Zeit-
punkt an, zu dem das bisherige Rechtsverhältnis beendet ist. 
 

§ 16 Ordnungswidrigkeiten 
Gemäß Art. 66 Nr. 2 BayStrWG kann mit Geldbuße bis zu 500 EUR belegt werden, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig eine Straße unbefugt zu Sondernutzungen gebraucht oder die mit der Erlaubnis verbundenen vollzieh-
baren Auflagen nicht erfüllt oder der Unterhaltungspflicht nach Art. 18 Abs. 4 BayStrWG zuwiderhandelt. 
 

§ 17 Inkrafttreten 
Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Asbach-Bäumenheim, den 16.10.2024 
 
Martin Paninka 
Bürgermeister 
 
 
Nr. 6 
Bekanntmachung über den Erlass der Satzung des Bebauungsplanes „Mittelsteig Nord, 2. Änderung“ 
der Gemeinde Asbach-Bäumenheim; hier Bekanntgabe des Satzungsbeschlusses und des Inkrafttre-
tens nach § 10 BauGB 
  
Der Gemeinderat Asbach-Bäumenheim hat in der Sitzung am 15.10.2024 die eingegangenen Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger der öffentlichen Belange sowie der Bürger entsprechend dem Abwä-
gungsprotokoll zum Bebauungsplan „Mittelsteig Nord, 2. Änderung“ gegeneinander abgewogen und für das 
Gebiet als Satzung beschlossen.  
 
Maßgebend für den Bebauungsplan ist die Satzung mit Planzeichnung, Legende und Verfahrensvermerken 
und Begründung jeweils in der Fassung vom 15.10.2024. 
 
Der Bebauungsplan tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit der heutigen Veröffentlichung in Kraft. Jedermann 
kann den Bebauungsplan mit der Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Wei-
se, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebau-
ungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in 
Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, im Bauamt der Gemeinde, Rat-
hausplatz 1, zu den üblichen Öffnungszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
 Die Öffnungszeiten sind:  
- Montag: 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
- Dienstag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  



- Mittwoch: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
- Donnerstag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
- Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahren und 
Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.  
 
Asbach-Bäumenheim, den 19.10.2024 
 
Martin Paninka 
Bürgermeister 
 
 
Nr. 7 

Bekanntmachung zur 8. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Industrie-
gebiet an der B2-II“ 

 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB und 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Der Gemeinderat in der Sitzung vom 01.08.2024 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 8. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Industriegebiet an der B2-II“ beschlossen. Der Aufstel-
lungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht. 

In selbiger Sitzung hat der Gemeinderat den Vorentwurf zur 8. Änderung und Erweiterung des Bebauungspla-
nes  „Gewerbe- und Industriegebiet an der B2-II“ in der Fassung vom 01.08.2024 gebilligt.  

Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst vollständig die Flurnummern 1029, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1029/4 
sowie Teilflächen der Fl.-Nrn. 954/2 (Mertinger Straße), 967/8 (Mertinger Straße), 903 (Fendtstraße), 977 (An-
ton-Jaumann-Straße), 986 (landwirtschaftlicher Feldweg), 1032, 1032/1 sowie 985. Alle Grundstücke befinden 
sich innerhalb der Gemeinde und der Gemarkung Asbach-Bäumenheim. Der Lageplan des Bauamtes vom 
01.08.2024 mit Kennzeichnung der Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des 8. Änderung und Er-
weiterung des Bebauungsplanes  „Gewerbe- und Industriegebiet an der B2-II“ ist Bestandteil des Beschlusses 
(siehe beigefügten Lageplan, o. M.) 



 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

Im Rahmen seiner Steuerungsfunktion für die kommunale Entwicklung sieht sich der Gemeinderat Asbach-
Bäumenheim in der Aufgabe sowie Verantwortung, sowohl die Versorgungsinfrastruktur der Gemeinde zu 
entwickeln als auch ortsansässige Gewerbebetriebe in der Standortentwicklung zu fördern und zudem die Da-
seinsgrundfunktionen langfristig zu sichern. 
Im Rahmen dieser Zielsetzung setzt die 8. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Gewerbe- und 
Industriegebiet an der B2-II“ den Aufbau einer langfristig gesicherten kommunalen Nahwärmeversorgung um. 
Des Weiteren sichert der Bebauungsplan für die Anpassung der sicherheitsbezogenen Infrastruktur den 
Standort einer neuen Feuerwache. Neben den aufgeführten Projekten dient die Aufstellung der 8. Änderung 
zudem der Förderung der kommunalen Wirtschaft. Die AGCO GmbH plant gegenwärtig die Umstrukturierung 
sowie den Ausbau des Standortes Asbach-Bäumenheim, der zunächst auf dem bestehenden betriebseigenen 
Werkgelände erfolgen soll. Im Rahmen dieses Vorhabens wird jedoch der Entfall der Angestelltenparkplätze 
erwartet. Um das Gewerbe hinsichtlich der Standortentwicklung zu unterstützen sowie die Planung baupla-
nungsrechtlich zu sichern und zu steuern schafft die Gemeinde Asbach-Bäumenheim durch die Aufstellung 
der Bauleitplanung entsprechende Potenziale.  
Da die 8. Änderung der derzeit rechtskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplanes bezogen auf die aufgeführ-
ten Entwicklungsziele und Planungen entgegensteht, ist die Aufstellung der Bauleitplanung erforderlich.  

Verfahrensart 

Die Aufstellung des 8. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes erfolgt im Regelverfahren mit frühzei-
tiger Unterrichtung und Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange sowie mit der Erstel-
lung eines Umweltberichtes. 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Der Vorentwurf zum 8. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes, bestehend aus Planzeichnung (Teil 
A), Textliche Festsetzungen (Teil B), kann mit der Begründung (Teil C) und dem Umweltbericht (Teil D) im 
Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit  

vom 09.09.2024 bis einschließlich 10.10.2024 

im Internet auf der Homepage der Gemeinde Asbach-Bäumenheim unter https://www.asbach-
baeumenheim.de/de/bauen-wohnen/bebauungsplaene/in-aufstellung eingesehen werden. Zusätzlich zur 
Veröffentlichung im Internet liegen die voran genannten Unterlagen im Bauamt der Gemeinde Asbach-
Bäumenheim (Hauptstraße 6, 86663 Asbach-Bäumenheim) während der allgemeinen Öffnungszeiten aus.  

Während dieser Frist besteht die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 

https://www.asbach-baeumenheim.de/de/bauen-wohnen/bebauungsplaene/in-aufstellung
https://www.asbach-baeumenheim.de/de/bauen-wohnen/bebauungsplaene/in-aufstellung


Die Öffnungszeiten sind: 

Montag von 08:00 Uhr – 13:00 Uhr,  
Dienstag bis Freitag von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr,  
sowie zusätzlich  
am Dienstag  von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr,   
und am Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  

Datenschutz 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) 
i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, er-
halten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich aus-
liegt. 

 
 
Nr. 8 
Termine der Woche    
Datum/Uhrzeit     Veranstaltung              Veranstalter       Ort 
22.10./18:00 Uhr     Sitzung Kultur-/Veranstaltungs-/ 

Vereinsausschusses           Gemeinde         Sitzungssaal (Rathaus) 
23.10./19:00 Uhr    Kulturherbst: Herbstliche Lesung 
             mit Nicolas Greno            Gemeinde         Sitzungssaal (Rathaus) 
 
 
 
 
Martin Paninka 
Erster Bürgermeister 
 


